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264 -
A nsland.

Italien. T r u p p e n - D i s 1 o k a t i o n. Die geographische

Lage Italiens weist au! die Notwendigkeit bin,
im Kriegsfalle die Hauptkrnft der Armee in Norditalien
zu konzentrieren, weil nur im Norden ein mit beträchtlichen

Streitkräften unternommener feindlicher Angriff
zu gewärtigen ist, während in den anderen Teilen des

Königreiches allerdings Laudungen, jedoch, wie, es in
der Natur der Sache liegt, nur mit untergeordneten
Kräften gemacht werden können. Dementsprechend ist
schon im Frieden ein beträchtlicher Teil der Armee
nach Norditalien, das ungefähr ein Drittel des Reiches

repräsentiert, verlegt. Die übrigen Truppen sind ziemlich

nngleichmüssig in Mittelitalien, einschliesslich
Sardiniens und Süditaliens, wozu auch Sicilien zu zählen

ist, verteilt. In nachstehender Tabelle sind die
Prozentverhältnisse der Trappengattungen in den drei Gebieten

Italiens ausgewiesen :

Norditalien Mittelitalien Süditalien
Infanterie 50% 26°/o 24%
Bersaglieri 58 25 16

Alpenjäger 100 —¦ —

Kavallerie 67 12 20
Fahrende Artillerie 58 25 16

Reitende Artillerie 100 — —
Gebirgs-Artillerie 100 — —
Festungs-Artillerie 60 40 —
Technische Truppen 75 25 —

Eine so ungleichmässige Verteilung der Trnppen stellt
der Ausbildung in aus allen Waffengattungen zusammengesetzten

Körpern grosse Schwierigkeiten entgegen; so

hat z. B. das 3. Korps im Frieden gar keine Kavallerie.
Ausserdem muss im Mobilisierungsfalle der Stand der
Verbände erst ausgeglichen werden. Der Stahd dieser
letzteren erleidet auch im Frieden fortwährende
Änderungen, indem alle vier bis sechs Jahre ein beträchtlicher

Teil der Infanterie-, Bersaglieri- und Kavallerie-
Regimenter die Dislokationen wechselt; da aber andererseits

die Korps- und Divisionskommandanten nicht
bewegt werden, so sind Änderungen in der Zusammensetzung

dieser Einheiten unvermeidlich. Als Ursachen

dieser Massregel, welche nicht nur erhebliche Kosten,
sondern auch Übelstände anderer Art hervorruft, werden
offiziell angegeben : der Wunsch, den Truppenkörpern der
Reihe nach schlechtere nnd bessere Standorte zu geben,

weiters, dass ein Dislokationswechsel auch durch den
beschwerlicheren Dienst geboten erscheint, welchen die

Bekämpfung des Räuberunwesens (besonders in Süditalien
und in der Campagna) einigen Truppenkörpern auferlegt,
gleichzeitig aber auch ihre militärische Ausbildung
beeinträchtigt; schliesslich werde ein öfterer Garnisonswechsel

auch deshalb notwendig, dass sich die Truppen
nicht allzu sehr mit den Ortsbewohnern zusammenleben
und dadurch ein lokales Kolorit erhalten.

(Armeeblatt.)
England. Über den Wert der aus alten Soldaten

errichteten Besatzungsbataillone hat sich der

„United Service Gazette Nr. 3574" zufolge Lord
Wolseley, dessen vornehmer Natur niemand Übertreibung
zutrauen wird, im Oberhause sehr drastisch ausgesprochen.
Er kenne den Erfinder dieser Bataillone nicht, noch

wisse er, ob dieser Erfinder jemals ein solches Bataillon
gesehen habe. Ihm sei das einmal beschieden gewesen,
und er hoffe, dass es nicht zum zweiten male geschehen
werde. Das Bataillon, dem er früher einmal zugeteilt
gewesen sei, habe in Paradeaufstellung ganz gut
ausgesehen, aber marschieren hätte es nicht gekonnt; dazu

seien die Lente za alt gewesen. Aber sie hätten um so

kräftiger getrunken. Ihre Ärmel seien vom Handgelenk

bis zum Ellenbogen mit Abzeichen für gute Führung
bedeckt gewesen, weil man sie nie betrunken gefunden
hätte. Freilich hätte auch nie jemand den Versuch
gemacht, sie so zu finden. Schliesslich hätte so ziemlich

jeder Mann Weib und Kinder gehabt, so dass die,

Baracken eines einzigen Veteranen - Bataillons genügt
haben würden, um eine ganze, reguläre Brigade (vier
Bataillone) unterzubringen. (Militär-Wochenblatt.)

Russland. Entwurf zu einer neuen
Felddienst-Ordnung und zu einer neuen
Gefechts-Anweisung. Mit der Neubearbeitung der
oben genannten wichtigen Vorschriften ist der bekannte
General und General-Adjutant Dragomirow, Kommandierender

des Militärbezirks Kiew, beauftragt worden.
Die beiden Arbeiten sind bereits im Entwurf fertig
gestellt und zeichnen sich wie alle Arbeiten des Generals
durch Klarheit, Kürze und leichte Verständlichkeit aus.
Als Beigabe dienen die Erinnerungen für den Soldaten
vor der Schlacht, aus welchen die eigenartige, kräftige,
den Soldaten packende Schreibweise des Generals Dragomirow

entgegenleuchtet. (S. Nr. 28 d.Bl.) Mit allerhöchster
Genehmigung gelangen die Entwürfe zur Erprobung bei
den verschiedenen Truppen des Militärbezirks Kiew.
General Dragomirow hat zugleich sämtliche Truppenbefehlshaber

ersucht, ihre Ansichten über diesen Gegenstand
ohne jede Rücksicht auszusprechen. (Allg. Milit. Ztg.)

Schweden und Norwegen. Die Heeresreform
wurde vom Reichstage mit bemerkenswerter Schnelligkeit

und patriotischer Opferwilligkeit erledigt. Anf der
allgemeinen Wehrpflicht basierend, setzt die Reform für
die Infanterie und Artillerie eine achtmonatliche, für
die Kavallerie und die Specialwafl'en eine zwölfmonatliche

nnd für die Flotte eine zehnmonatliche Dienstzeit
fest. Obgleich die Umgestaltung des Heeres nach ihrer
vollständigen Durchführung das Landesverteidigungsbudget

beinahe verdoppelt und ausserdem noch grosse
Summen für Kasernenbauten und Anlage von Exerzierplätzen

erforderlich sind, war man in der Bevölkerung
von der Notwendigkeit dieser Massregeln derartig
überzeugt, dass, als die Regierung ihr Projekt bekannt gab,
dasselbe schon einen ausgezeichnet vorbereiteten Boden
und daher auch im Reichstage eine rasche Erledigung
fand. Es scheint auch nicht ausgeschlossen, dass die
ursprüngliche Regierungsforderung einer gleichmässigen
zwölfmonatlichen Dienstzeit aller Waffen noch vor
Ablauf der Übergangszeit von 6 Jahren vom Reichstage
angenommen werde. (Armeeblatt.)

Verschiedenes.
— Welche Armee hat gegenwärtfg das beste Gewehr?

Der Capitaine de Monbrison publiziert in der „Revue
du cercle militaire" vom 27. Juli eine vergleichende
Studie über die verschiedenen Dienstgewehre. Er
stellt für sieben einzelne Erfordernisse und wünschenswerte

Qualitäten des modernen Gewehres Coefficienten
auf, bewertet dann die Gewehre nach diesen
Eigenschaften, mnltipliciert den Coëlficienten mit der Bewer-
tungsziffer und addiert die erhaltenen Points. Nach
diesem Verfahren erhält er folgende Wertreihenfolge:

Points
1. Holland M. 1895 und Rumänien M. 1893

(Mannlicher) 1004
2. Spanien M. 1893 und Schweden M. 1893

(Mauser) 989
3. Italien M. 1893 (Carcano-Mannlicher) 974
4. Russhnd M. 1891 (Mossine) 964
5. Norwegen M. 1893 (Krag-Jörgensen) 959
6. Deutschland M. 1898 (Mauser) 949
7. Österreich M. 1895 (Mannlicher) 939
8. Frankreich M. 1886 912
9. England M. 1889 (Lee Metfort IL) 890

Dann folgen 10. Schweiz (Schmidt), 11. Dänemark und
12. Belgien. Die ganze „Berechnung" ist nicht viel
mehr als eine Spielerei. Nummer 1—5 verdanken ihren
„Rang" hauptsächlich der hohen Anfangsgeschwindigkeit,

die in der Kalkulation einen stark bewerteten
Faktor bildet. Der Autor sagt selbst zum Schlüsse der
Studie : „Die Bewaffnung der europäischen Grossmächte
ist gleichwertig. Die Unterschiede in der Ausbildung
der Truppen werden in einem Zukunftskriege mass-

febend sein. Unter sonst gleichen Umständen wird eine

nfanterie, deren Führer im Schätzen der Entfernungen
geschickt ist, hiedurch allein dem Gegner überlegen sein,

mag dieser auch besser bewaffnet "sein."
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